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Durch Licht
zur Freiheit!

Durch Kampf
zum Sieg!
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Wir wachen!
Wir kämpfen und streiten Jahr um Jahr
Um Freiheit und um Verstehen,
Wir kämpfen und sehen fahr um jähr
Das Leid vorübergehen.

Noch immer gellt der Verzweiflungsschrei:
„Wir können es nicht mehr tragen!"
Doch sind wir auch noch immer nicht frei,
Wir sind auch nicht geschlagen

Wir wissen, was auf dem Spiele steht,
Schon immer gab's Kampf auf Erden!
Wenn nochmal Jahr um Jahr vergeht.
Das Recht muß uns doch werden!

Es sollen Spott und Unverstand
Uns nicht mehr mutlos machen,
Wir ballen trotzig jetzt die Hand
Und wachen, wachen, wachen!

Und tönt auch noch mancher
Verzweiflungsschrei:

„Wir können es nicht mehr tragen!"
Wir rufen che Arme der Götter herbei:
Noch sind wir nicht geschlagen!

Bruno Balz.

Die Homosexualität
im Lichte der einzelnen Kantonalen Strafgesetze

und des Entwurfes für das neue eidg.

Strafgesetzbuch.

3 (von Dr. Zweife 1

Von den Strafgesetzbüchern der deutschen Schweiz
bestimmt :

Thurgau (1841) Art. 120: Widernatürliche Wol-
lust, welche an Personen männlichen Geschlechts oder
an Tieren verübt wird, soll mit Arbeitshaus oder Ge-
fängnis bis auf drei Jahre bestraft werden. Wurde ge-
gen eine mißbrauchte Person Zwang angewendet oder

das Verbrechen an Kindern unter 14 Jahren verübt;,
so kann Arbeitshaus- oder Zuchthausstrafe bis zu zehn
fahren eintreten.

Schaffhausen (1859) Art. 182: Wer sich mit Per-
sollen männlichen oder weiblichen Geschlechts oder
mit Tieren in widernatürlicher Weise vergeht, wird - -
außer den Fällen von Notzucht und Unzucht an Kna-
ben unter 16 fahren mit Gefängnis ersten Grades;,
nicht unter drei Monaten^ in schweren Fällen mit
Zuchthaus bis zu sechs fahren bestraft.

Zürich (1871, neue Fassung 1897; Art. 126: Wer
widernatürliche Unzucht treibt oder dazu Vorschub
leistet, wird mit Gefängnis, in schweren Fällen mit
Arbeitshaus oder Zuchthaus bis auf zwei Jahre be)-

straft.

St. Gallen (1885) Art. 189 straft sowohl die wider-
natürliche Unzucht und auch grobe unzüchtige Hand-
hingen mit Personen des gleichen Geschlechts.

Zug (187t), hezw. 1882) Art. 100: Widernatürliche
Unzucht, soweit sie nicht schon in den Paragraphen
93 bis 96 und 99 (Notzucht,, Inzest, Gewalt, Verfühf
rung) angedrohten Strafen betroffen wird,, ist mit Ar-
beitshaus oder Zuchthaus zu bestrafen.

Schwyz 1881 Art. 93: Mit Freiheitsstrafe bis
fünf fahren werden bestraft:
aj Diejenigen, welche an. Kindern unter 14 fahren un-
züchtige Handlungen begehen;
b) Diejenigen, welche durch unzüchtige Handlungen
großes Aergernis geben. Art. 95: Wer wider die Natur
mit Mensch oder Tier den Geschlechtstrieb befriedigt,,
soll mit fünf Jahren Gefängnis oder Zuchthaus be-
straft werden.

Appenzell-Innerrhoden (1899) Art. 149: Widerna-
türliche Wollust, welche an Personen des gleichen Ge-
schlechtes oder an Tieren verübt wird, ist mit Zucht-
haus bis auf acht Jahre oder Arbeitshaus bis fünf)
Jahre zu bestrafen.

Appenzell-Außerrhoden: (1878) Art. 98: Wer sei-
nen Geschlechtstrieb durch widernatürliche, körper-
liehe Vereinigung befriedigt ,macht sich der widerna-
türlichen Wollust schuldig. Die Strafe ist Geldbuße und
Gefängnis, oder in schweren Fällen Zuchthaus bis auf
zwei Jahre. Wurde das Verbrechen mittelst angewen-
deten Zwanges gegen eine mißbrauchte Person oder
an einer Person unter 15 Jahren verübt), so kann je
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